
 

 

 

 

 

 

 

Sitzung des Generalrats vom 27. September 2023 

 

Botschaft 

zur Aufhebung des Reglements über die Erhebung einer 
Steuer auf Spiel- und Geldspielapparaten, Dienstleistungs-

apparaten und Warenverteilern 

Ausgangslage 

Seit dem 26. April 1995 existiert das Gemeindereglement für die Besteuerung von Geldspiel-

automaten in Gaststätten und anderen mittels Geld zu betätigenden Automaten. Bis ins Jahr 

2005 wurden basierend auf das Reglement rund 70 Geldspielautomaten in Gaststätten und 

ca. 60 andere Automaten (Zigaretten, Staubsauger, Musikbox, Tankstellen, Verpflegungs-

automaten) besteuert. Die Steuereinnahmen für Geldspielautomaten betrugen ca. 26 TCHF 

und für die anderen Automaten zwischen 3 und 4 TCHF. Nach dem Verbot der Geldspielappa-

rate in Gaststätten im 2006 wurden nur noch die anderen Apparate mit jährlichen Einnah-

men zwischen 3 und 4 TCHF besteuert. Im Jahr 2020 (Corona) wurde vom Gemeinderat 

beschlossen, die Besteuerung auszusetzen. Seither wurde sie nicht mehr vorgenommen. 

 

Die Definition von einem Automaten im Sinne des Reglements ist im Zeitalter der Digitalisie-

rung nicht mehr klar und eindeutig. Prinzipiell müsste heute jeder Computer/Automat 

besteuert werden, mit dem in der Öffentlichkeit Dienstleistungen oder Waren bestellt oder 

gekauft werden können. Der seinerzeitige Zweck der Automatensteuer (Vergnügungssteuer) 

würde damit sicher verfehlt. Zudem ist der Aufwand für die Kontrollen durch die Stadtpolizei 

Murten wie auch der administrative Aufwand für die Erfassung der «Automaten» und das 

Inkasso der Steuer hoch im Verhältnis zu den Einnahmen (zwischen 3 und 4 TCHF im Jahr 

2019). 

 

Aus diesen Gründen soll das knapp 30jährige und nicht mehr zeitgemässe Reglement per 

sofort ersatzlos aufgehoben werden. 

Antrag 

Der Gemeinderat beantragt dem Generalrat, das Reglement über die Erhebung 

einer Steuer auf Spiel- und Geldspielapparaten, Dienstleistungsapparaten und 

Warenverteilern per sofort aufzuheben. 

 

 

Beilage: 

- Reglement über die Erhebung einer Steuer auf Spiel- und Geldspielapparaten, Dienstleistungs- 

 apparaten und Warenverteilern 


